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Amtsblatt sowie Mitteilungen und Informationen aus dem Hausener Ortsgeschehen

Sonstiges:
Aktion ‘Saubere Land-
schaft‘
Wann: S a m s t a g ,  d e n 
13.04.2024
Allgemeine Säuberung von 
Wald, Flur und Wasser-
läufen.
Eine Aktion der Hausener 
Vereine. Wenn viele Hände 
helfen geht ’s schneller 
voran – deshalb wird um 
eine rege Beteiligung geb-
eten.  
Tre" punkt: 9:00 Uhr am 
Bauhof Hausen   
ACHTUNG: Bitte festes 
Schuhwerk und Handschu-
he mitbringen#

Mittwochswanderung:
Blü tenwanderung im 
Eggener Tal
Wann: M i t t w o c h ,  d e n 
17.04.2024
Wanderstrecke: Zwischen 
Ober- und Niedereggenen 
mit Rast auf der Stelli.
Abfahrt: 13:30 Uhr mit Pkw 
am Rathaus
Wanderführer: Inge Paul, 
Tel.  68 47 65 5 Ursula Mai-
er, Tel.  13 20
ACHTUNG: D i e  M i t -
nahme von Wanderstöcken 
wird empfohlen.
Anmeldung erwünscht bis 
Dienstag, den 16.04.24 #
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Notrufnummern, Bereitschaftsdienste, wichtige Rufnummern
Recycling-Hof Schopfheim, Lusring 10
Es werden folgende Wertsto• e angenommen:
Sortenreines Papier (ungebündelt), Mischpapier (ungebün-
delt), Kartonage, Hohlglas, Altmetall, Aluminium, Möbel-
holz, Elektronikschrott, Haushaltsbatterien, Sanitärkeramik, 
Altkleider. Ö! nungszeiten: Di 8-12 Uhr, Mi. 14-17 Uhr, Do 
14-17 Uhr, Sa 8-14 Uhr.
Recyclinghof Zell, Riedicher Straße 17  
Dienstag 09:00 - 12:00 Samstag 09:00 - 13:00 
Mittwoch 17:00 - 19:00

Donnerstag 18. April 2024
Biotonne

Flüchtlingsbetreuung Hausen im Wiesental

Caritas Flüchtlingsbetreuung 
Wehrerstraße 5
79650 Schopfheim

Christine Scheller mob. 0151 6161 7795

e-mail: christine.scheller@caritas-loerrach.de

Moevi Akue  mob. 0151 6161 7726

   Te. 07621 410-5463

e-mail: moevikonto.akue@caritas-loerrach.de

Sprechstunde: mittwochs zwischen 14.00 und 16.00 Uhr  

nach Terminabsprache

Ö• nungszeiten der Gemeindeverwaltung:
Montag, Dienstag, Donnerstag 8 - 12 Uhr
Mittwoch 14 - 18 Uhr
Freitag 7 -12 Uhr
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Landesapothekerkammer Baden-Württemberg, Villastr. 1, 70190 Stuttgart Stand: 09.04.2024 22:01 Uhr
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 $������� Tel.: 07762 - 7 08 97 46
Hauptstr. 4-6, 79664 Wehr Mo. 08:30 bis Di. 08:30 Uhr

%�������! �&��������"
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���#	������ ������� Tel.: 07761 - 89 79
Basler Str. 18 - 20, 79664 Wehr (Öflingen) Di. 08:30 bis Mi. 08:30 Uhr

 ���'���! �(��������"
#�������#	������ )�����* Tel.: 07622 - 6 33 43
Blasistr. 25, 79650 Schopfheim (Fahrnau) Mi. 08:30 bis Do. 08:30 Uhr

%���������! �+��������"
,����#	������ ��� ��������� Tel.: 07761 - 89 66
Friedrichstr. 23, 79713 Bad Säckingen Do. 08:30 bis Fr. 08:30 Uhr

)������! �-��������"
#	������ �
  ���� ����	����
 Tel.: 07622 - 6 75 70
Hauptstr. 34, 79650 Schopfheim Fr. 08:30 bis Sa. 08:30 Uhr

��
����! ����������"
��
�����#	������ ���.��* Tel.: 07673 - 91 81 40
Friedrichstr. 24 A, 79677 Schönau im Schwarzwald Sa. 08:30 bis So. 08:30 Uhr

�������! ����������"
/������#	������ ����	����
 Tel.: 07622 - 76 55
Hebelstr. 9, 79650 Schopfheim So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr

Informationen der Gemeindeeinrichtungen

Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst (allgemein,- kinder- , augen- und HNO-ärztlicher Notfall-
dienst): 116117 (Anruf ist kostenlos)
Allgemeine Notfallpraxis Lörrach Kreiskrankenhaus Lörrach Not fallpraxis Lörrach Spitalstr. 25 79539 Lörrach
Ö! nungszeiten:  Mo 19 - 22 Uhr, Di  19 - 22 Uhr; Mi 19 - 22 Uhr; Do 19 - 22 Uhr; Fr  19 - 22 Uhr, Sa, So und F eiertage  9 - 20 Uhr.
Kinder Notfallpraxis Lörrach St. Elisabethen-Krankenhaus Feldbergstr. 15  79539 Lörrach
Ö! nungszeiten:  Sa, So und Feiertage       10 - 15 Uhr.

Gemeindeverwaltung:

Halteverbot ab Montag, 15.04.2024 in der K6348 (Mai bergstraße, 
Mitteldorfstraße, Bahnhofstraße) 

Aufgrund der Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Langenau muss im Zeitraum vom 
15.04.2024 bis voraussichtlich 29.04.2024 diese voll gesperrt werden. Der Bus, der von 
Enkenstein nach Schopfheim fährt wird über Hausen im Wiesental umgeleitet. Aus diesem 
Grund wird auf der K6348 (Maibergstraße, Bergwerkstraße, Mitteldorfstraße, Hebelstraße, 
Bahnhofstraße) ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Wir bitten um Beachtung. 

Gemeindeverwaltung  
Hausen im Wiesental 
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Aufhebungsvereinbarung
zwischen

der Stadt Zell im Wiesental
vertreten durch Herrn Bürgermeister Peter Palme

nachfolgend Stadt Zell i.W. genannt

und

der Gemeinde Hausen im Wiesental
vertreten durch den Bürgermeister Philipp Lotter

nachfolgen Gemeinde Hausen i.W. genannt

§ 1 Allgemeines
Die Stadt Zell i.W. und die Gemeinde Hausen i.W. haben am 26.04.2013 eine ö! entlich-rechtliche Vereinbarung nach 
§ 25 GKZ zur Regelung der Kleinkindbetreuung geschlossen. Aufgrund veränderter Bedarfsstrukturen in Hausen 
i.W. und im Hinblick auf den Ausbau der Krippenplätze in Zell i.W. soll diese Ö! entlich-rechtliche Vereinbarung zum 
31.12.2024 aufgelöst werden.

§ 2 Aufhebung der ö! ent lich-rechtlichen Vereinbarung
Die Stadt Zell i.W. und die Gemeinde Hausen i.W. vereinbaren einvernehmlich, dass die ö! entlich-rechtliche Vereinba-
rung zur Regelung der Kleinkindbetreuung vom 26.04.2023 zum 31.12.2024 aufgehoben wird.

§ 3 Wirksamkeit / In-Kraft-Treten
Diese Vereinbarung bedarf zu Ihrer Wirksamkeit gem. § 25 Abs. 5 Satz 2 i.V.m. § 28 Abs. 2 Nr. 1 GKZ der Genehmi-
gung durch das Landratsamt Lörrach als Rechtsaufsichtsbehörde. Sie ist mit Genehmigung der Vertragspartner ortsü-
blich ö! entlich bekanntzumachen.
Diese Vereinbarung wird am Tag nach der letzten ö! entlichen Bekanntmachung rechtswirksam, frühestens jedoch mit 
Ablauf des 31.12.2024. Auf die Einhaltung der in § 5 der ö! entlich-rechtlichen Vereinbarung vereinbarten Kündigungs-
frist wird verzichtet.
Von dieser Ausfertigung erhalten die Vertragspartner sowie das Landratsamt Lörrach als Rechtsaufsichtsbehörde je 
eine Ausfertigung.

§ 4 Übergangsregelungen für die Kleinkindbetreuung
Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass im Hinblick auf das Wohl der Zeller Kinder, die im Rahmen der ö! en-
tlich-rechtlichen Vereinbarung in Hausen i.W. betreut werden, ein sog. „Auslaufendes Modell“ umgesetzt wird.
Dies bedeutet, dass alle in Hausen i.W. betreuten Kinder in ihrer Gruppe verbleiben und erst beim Ausscheiden aus 
der Kleinkindbetreuung die Einrichtung wechseln. Die Stadt Zell i.W. verzichtet darauf, ab sofort für weitere angemel-
dete Kinder die Kleinkindbetreuung in Hausen i.W. zu nutzen, auch wenn das Kontingent der Krippenplätze in Hausen 
i.W. nicht ausgeschöpft ist.
Finanzielle Ausgleichsregelungen werden entsprechend den tatsächlich genutzten Plätzen der Kleinkinderbetreuung 
verrechnet.

§ 5 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit 
der übrigen Vereinbarungen nicht berührt. Die Vertragspartner sind in diesem Fall verp" ichtet die unwirksamen Bes-
timmungen durch solche zu ersetzen, die dem sachlichen und wirtschaftlichen Inhalt der unwirksamen Bestimmungen 
soweit wie möglich entsprechen. Dasselbe gilt, wenn sich währen der Laufzeit der Vereinbarung ergibt, dass die Vere-
inbarung durch weitere Bestimmungen ergänzt werden muss.

Zell im Wiesental, den 31.01. 2024   Hausen, den 31.01.2024
gez.       gez.
Peter Palme, Bürgermeister    Philipp Lotter, Bürgermeister 
Stadt Zell im Wiesental     Gemeinde Hausen im Wiesental

Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde:
Vorstehende ö! entlich-rechtliche Aufhebungsvereinbarung vom 31.01.2024 wurde von der zuständigen Rechtsauf-
sichtbehörde, dem Landratsamt Lörrach, FB Kommunalaufsicht mit Bescheid vom  12.03.2024 genehmigt und wird 
hiermit entsprechend der geltenden Bekanntmachungssatzung ö! entlich bekannt gemacht.

Amtliche Bekanntmachung
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Gemeindeverwaltung:

Fundsache
Beim Fundbüro wurde folgende Fundsache abgegeben:
Cityroller in silber-grün, Marke Apollo
Der Eigentümer kann seinen verlorenen Gegenstand beim Rathaus -Fundbüro- in Hausen im Wiesental abholen

Verkaufsstände beim Hebelfest
Wie in den Vorjahren soll es am Hebelfest Verkaufsstände in der Schulstraße geben.
Wer Interesse an einem Standplatz hat, wird gebeten, sich bei Herrn Malcher, MMalcher@hausen-im-wiesental.de  zu 

Veranstaltungen

Kulturelles:
Ö! nungszeiten: Februar bis Dezember:
Mittwoch, Samstag und Sonntag: 13.30 - 17.00 Uhr

Folgende zusätzliche Angebote können wir Ihnen und Ihren Besucherinnen und Besuchern anbieten:
Führungen: durch das Museum für Gruppen ab 10 Personen, Info unter 07622 687323
Museumspass: berechtigt zum Eintritt in über 300 Museen, Schlösser und Gärten. Bis 
5 Kinder können umsonst mitgenommen werden. Geschenkgutscheine: für Eintritte 
und Führungen ins Literaturmuseum

Informationen der Gemeindeeinrichtungen

Ende des amtlichen Teils



15/24

5

Hausener Woche

Vereine berichten
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Anzeigen

Blut wird täglich zur Behandlung von Patientinnen und 
Patienten benötigt. Es ist nie zu spät für eine gute Tat.
Worauf warten? Jetzt liegend Leben retten! Jeder Typ ist 
gefragt!

Nächster Termin:
Montag, dem 22.04.2024

von 14:00 Uhr bis 19:30 Uhr
Stadthalle, Hauptstr. 11

79650 SCHOPFHEIM
Jetzt Blutspendertermin online reservieren unter www.
blutspende.de/termine
Täglich werden allein in Baden-Württemberg und Hessen 
mehr als 2.700 Blutspenden benötigt. Patient*innen aller 
Altersklassen sind auf eine kontinuierliche und lücken-
lose Versorgung angewiesen. Vielen Menschen wird erst 
bewusst wie wichtig eine Blutspende ist, wenn sie selbst 
oder ihr näheres Umfeld durch einen Unfall oder eine 
Erkrankung unmittelbar auf Blut angewiesen sind. Das 
DRK ruft auf: Es ist nie zu spät für die erste gute Tat. Jetzt 
Blutspender*in werden.
Hätte, könnte, sollte – einfach machen!
Blut spenden ist eine der einfachsten und schnellsten 
guten Taten: „Das DRK bietet täglich zahlreiche Termine 
in der Region an. Wer sich nicht alleine zurersten Spende 
traut, der motiviert einfach Freunde, Bekannte und/oder 
Verwandte zusammen einen Termin zu reservieren.“, sagt 
Eberhard Weck, Pressesprecher des DRK-Blut-
spendedienstes Baden-Württemberg – Hessen.

Blut spenden? 
So einfach läuft‘s:
1. Wunschtermin online reservieren und am Tag der 
Spende reichlich (alkoholfrei) trinken
2. Anmeldung vor Ort unter Vorlage des Personalauswei-
ses
3. Ausfüllen des medizinischen Fragebogens
4. Kurzes, ärztliches Gespräch und eine kleine Laborkon-
trolle
5. Die Blutspende: Abnahme von ca. 500ml Blut, dauert 
nur 5-10 Minuten
6. Ruhepause und Snacks im Anschluss an die Spende
Alle Termine und weitere Informationen unter 
www.blutspende.de oder unter 0800 11 949 11.

Erst wenn’s fehlt fällt’s auf: Jetzt Blutspender werden

Vereine berichten
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Recherchiert und aufbereitet werden die Folgen zu diesem Thema 
vom Hausener Heimatforscher und Philatelisten Elmar Vogt, lesen Sie heute Folge 151

Aus der Gemeinde

Geschichte(n) aus dem Gemeindearchiv, 
Hebelhaus/Literaturmuseum und der Ortsgeschichte (1 51) 
  

Hebel-Illustrator Rudolf Dürrwang 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er gehört zu den weniger bekannten Illustratoren vo n Hebels „Alemannischen 
Gedichten“:  Rudolf Dür rwang, geboren am 15. Mai 1883 in Basel. 
Dürrwang wurde in Basel an der Zeichen- und Modellie rschule von Fritz Schider 
unterrichtet und studierte anschließend in München a n der Schule  für 
zeichnende  Künste und  Malerei  von Moritz Heymann.  
Dürrwangs künstlerische Vorbilder waren Wilhelm Leib l und Hans Thoma. 
Dürrwang erhielt 1909 ein Eidgenössisches Kunststip endium und für seine 
Radierungen in Leipzig die Staatsmedaille. Hans Tho ma erwarb von ihm 
mehrere Radierungen.  
Dürrwang illustrierte zudem die im Rotapfel-Verlag (RAV) erschienene Ausgabe 
von Hebels Alemannischen  Gedichten  und lithographierte in der Folge das im 
gleichen Verlag erschienene Buch „Weihnachten“.  Dürrwang schuf zahlreiche 
Landschaftsbilder und dekorative Wandfriese für die  Eingangshalle der 
National Zeitung  in Basel. Er nahm an mehreren Gruppenausstellungen  teil. 
Seine Werke wurden unter anderem  im Kunsthaus Züric h, in der Kunsthalle Bern 
und in der Kunsthalle Basel gezeigt.  
Rudolf Dürrwang starb am 30. Januar 1936 in München stein. 
(elv) 
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Kirchliche Nachrichten

Evang. Kirchennachrichten Hausen-Raitbach
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Kirchliche Nachrichten

Kath. Kirchennachrichten Hausen-Raitbach
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Vereine berichten 

Frauen erhalten im Schnitt über ein Viertel weniger 
gesetzliche Rente als Männer.
2022 lag die durchschnittliche Bruttoaltersrente nach 35 
Versicherungsjahren in Baden-Württemberg für Frauen 
bei 1.293 Euro (Männer 1.830 Euro). Diese Zahlen
nannte kürzlich die Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg (DRV BW) und betonte: „Aber 
immer noch erreicht nur ein Drittel der Frauen die 35
Versicherungsjahre oder mehr.“ Für die DRV BW liegen 
die Gründe auf der Hand: „Oft unterbrechen oder reduz-
ieren sie ihre Erwerbstätigkeit für die Kindererziehung 
oder P! ege von Angehörigen.“ Viele Arbeitnehmerin-
nen verdienten zudem weniger als ihre
männlichen Kollegen und steckten häu" g in der „Teil-

Der Ortsverband informiert:
DRV ruft Frauen zur Planung der Altersvorsorge auf

zeitfalle“ fest. Daher seien die Beiträge der Frauen in die 
gesetzliche Rentenversicherung und folglich ihre Rente
geringer. Zum Weltfrauentag am 8. März 2024 empfahl 
die DRV BW Frauen aller Altersklassen, sich jetzt um 
die Planung ihrer Altersvorsorge zu kümmern. Hierbei
verwies sie auf ihre Beratungsstellen in den Regionen 
sowie ihre spezielle Themenseite im Internet 
www.drv-bw.de/Altersvorsorge/Frauen.
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Neues aus der Hebelstraße

Sonstiges Wissenswertes

ZWEI SORTEN SEIN

1

Zwei Sorten Sein, selten sortenrein.

Da sind die Phasen unbändigen Lebens,

Abhänge runterlaufen, die Freude des Gebens,

Wasserrutschen, Kletterbäume,

Liebeswirren, Blütenträume –

und  alles durcheinandergemischt,

als hätte ein Narr mir aufgetischt.

Wernfried Hübschmann

Die Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg informiert:

Deutsch-schweizerische Rentenberatung vor Ort
Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) und die Träger 
der gesetzlichen Rentenversicherung in der Schweiz bieten 
jedes Jahr grenzüberschreitende Informationen zur Rente 
an. Wir laden am 7. Mai 2024 zu einem internationalen Be-
ratungstag in Lörrach ein.
Dieses Angebot richtet sich an alle Personen, die Beiträge 
zur gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland und 
der Schweiz gezahlt haben. Experten beider Länder beraten 
diese Versicherten kostenlos zum jeweiligen nationalen
Recht und zu den zwischenstaatlichen Auswirkungen. 
Interessierte werden gebeten, sämtliche Versicherungsun-
terlagen sowie den Personalausweis mitzubringen, um eine 
umfassende Beratung zu ermöglichen.
Der Beratungstag ! ndet am 7. Mai 2024 von 9 bis 12 Uhr 
und von 13 bis 18 Uhr in den Räumen der DRV Baden-Würt-
temberg, Feldbergstraße 16 in Lörrach statt. Die DRV 
Baden-Württemberg bittet um Verständnis, dass eine vor-
herige telefonische Terminvereinbarung unter Tel. 07621 
42256-10 (Stichwort: Internationaler Beratungstag) mit 
Angabe der deutschen und schweizerischen Rentenver-
sicherungsnummer erforderlich ist.

Ist Ihr kostengünstiger Energieberatungs-

termin schon unter Dach und Fach? Die 
Energieagentur Südwest bietet Privatpersonen 
unabhängige und neutrale Beratung  zu den Themen: 
Gebäudeenergiegesetz (GEG), Heizung,  Strom- und 
Wärmeverbrauch, energetische Sanierung und 
Photovoltaik . 
Die Energieberatungen ! nden in Kooperation mit der 
Energieberatung der Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg statt und werden vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie gefördert. Daher kosten 
die vor Ort Beratungen lediglich 30€. Zum Thema 
Photovoltaik berät die Energieagentur Südwest 
telefonisch und kostenlos. 
Für die Energieberatung kontaktieren Sie das Sekretariat 
der Energieagentur Südwest unter 07621 16 16 17-0 
oder schreiben Sie eine Mail an energiecheck@
energieagentur-suedwest.de . Bitte geben Sie in Ihrer 
Mail folgende Informationen an: 

• Vollständige Anschrift mit Telefon-
nummer

• Ggf. Abweichende Objektadresse

• Mieter/-in oder Eigentümer/-in

• Baujahr und Gebäudeart

• Anliegen/Beratungswunsch

• Verfügbarkeit für einen Termin
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Anzeigen
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